
Ordnungsbehördliche Verordnung
über verkaufsoffene Sonntage in der Stadt Ludwigsfe lde für das Jahr 2009

Auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 ( GVBl. I/07, [Nr. 19],
S.286) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Ladenöffnungszeiten im Land
Brandenburg – Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz - (BbgLöG) vom 27. 11 2006 (GVBl. I/06
Nr. 15) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 10.03.2009 folgende
Ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen:

§ 1

Verkaufsstellen dürfen aus Anlass von besonderen Ereignissen an folgenden Sonntagen in der Zeit
von 13.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein:

am Sonntag, dem 26.04.2009 Frühlingsfest im AWG Mode Center
am Sonntag, dem 08.11.2009 Herbstfest im AWG Mode Center
am Sonntag, dem 29.11.2009 Familienweihnacht
am Sonntag, dem 06.12.2009 verkaufsoffener Sonntag zum 2. Advent
am Sonntag, dem 13.12.2009 verkaufsoffener Sonntag zum 3. Advent
am Sonntag, dem 20.12.2009 verkaufsoffener Sonntag zum 4. Advent.

§ 2

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Ludwigsfelde, 16.03.2009

gez. Frank Gerhard
Bürgermeister


